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Das Bürgerbüro empfiehlt: Nutzen Sie weiterhin die 
Vorteile der Online-Terminbuchung

Seit Ende Mai 2022 ist der Service im Bürgerbüro sowohl mit als 
auch wieder ohne vorherige Terminvereinbarung möglich. 
Dennoch empfiehlt das Bürgerbüro weiterhin, die vorhe-
rige Terminvergabe über das Online-Buchungssystem auf  
www.herzogenaurach.de, Suche: Bürgerbüro, zu nutzen. 
Bürger*innen, die vorab einen Termin gebucht haben, werden 
bevorzugt behandelt. Spontan-Kund*innen, die keinen Termin 
vereinbart haben, müssen deshalb mit längeren Wartezeiten im 
Bürgerbüro rechnen. 
Gerade im Hinblick auf die erhöhte Nachfrage von Ausweis- und 
Passdokumenten vor den Ferienzeiten wird auf die Möglichkeit 
der Terminvergabe erneut aufmerksam gemacht. So können Sie 
Ihren Urlaub entspannt planen. Bitte beachten Sie dahingehend 
auch die Informationen auf der städtischen Internetseite, welche 
Unterlagen für die Beantragung von Ausweisdokumenten benö-
tigt werden. Dadurch kann eine schnellere Bearbeitung vor Ort 
gewährleistet und die Wartezeit verkürzt werden.
Bei Fragen steht Ihnen das Team des Bürgerbüros unter  
Tel. 09132 / 901-176 gerne zur Verfügung.

vhs Herzogenaurach sucht auf Honorarbasis ab sofort
Kursleiter*innen für
 · Französisch 
 · Deutschkurse der Erwachsenenbildung
 · Integrationskurse des Bundesamtes für Migration und Flücht-
linge

Sie beherrschen Ihr Fachgebiet und sprechen die erforderliche 
Sprache auf Sprachniveau C1.
Sie haben Spaß am Umgang mit Menschen, können motivieren 
und vor allen Dingen gut und anschaulich erklären.
Dann freuen wir uns auf Ihre E-Mail.
Weitere Informationen bei Dr. Fabienne Geißdörfer:
 · Tel. 09132 / 901-324 
 · E-Mail: geissdoerfer@herzogenaurach.de.

Einladung zur Informationsveranstaltung 
„Tiefbaumaßnahme Burgstaller Weg“

Im Burgstaller Weg werden 2023 die Kanalisation sowie 
die Versorgungsleitungen für Kommunikation, Strom und 
Straßenbeleuchtung saniert sowie die im Ausbaubereich 
befindlichen Verkehrsflächen erneuert.
Die Maßnahme startet im Frühjahr und ist in drei Bauab-
schnitte aufgeteilt. Die ersten beiden Abschnitte liegen 
zwischen dem Kreuzungsbereich Hans-Maier-Straße und 
Spiegelgartenstraße inklusive Nebenstraßen. Bevor die 
Bauarbeiten dort beginnen, möchten wir Ihnen im Rah-
men einer Informationsveranstaltung das geplante Pro-
jekt und den Bauablauf vorstellen und laden Sie herzlich 
zur Informationsveranstaltung ein am
Mittwoch, 8. Februar 2023, 18.00 Uhr
Sitzungssaal Interims-Rathaus, Wiesengrund 1, Raum 
E 0.03.
An diesem Abend stehen Ihnen als Ansprechpartner Erster 
Bürgermeister Dr. German Hacker, Mitarbeitende des Tief-
bauamts und der Verkehrsbehörde der Stadt sowie das 
mit der Planung beauftragte Ingenieurbüro GBi, Mitarbei-
tende der Baufirma und der Herzo Werke zur Verfügung.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass im Rahmen der 
Baumaßnahme auch die Grundstücksentwässerungsan-
lagen (technische Oberflächenentwässerungen) mit ge-
prüft werden. Sollten hier private Entwässerungseinrich-
tungen (Rinnen, Einläufe) nachgerüstet werden müssen, 
kann dies im Zuge der Baumaßnahme relativ kostengüns-
tig erfolgen. Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit, auch 
zu diesem Thema Fragen zu stellen.

Verlag wirbt um Anzeigenschaltung

Zur Zeit wirbt die Regio Media Ltd., London, in Herzogenauracher 
Betrieben um Anzeigen für eine „Bürgerinfo-Broschüre“.
Die Stadtverwaltung teilt mit, dass sie mit diesem Verlag nicht 
zusammenarbeitet.

Veranstaltungen kostenlos eintragen auf www.
herzogenaurach.de

Sie haben in Herzogenaurach interessante Veranstaltungen ge-
plant und möchten gerne darüber informieren? Dann registrie-
ren Sie sich auf der städtischen Internetseite und veröffentlichen 
Ihre Termine dort kostenlos in unserem Veranstaltungskalender! 

Nächstes Amtsblatt 

Die nächste Ausgabe erscheint am 9. Februar 2023. 
Das aktuelle Amtsblatt und die Ausgaben der vergangenen Jah-
re immer auch online lesen – auf www.herzogenaurach.de/ 
amtsblatt. 
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Oberamtsrat a. D. Josef Pertl war von Beginn an einer der 
größten Unterstützer der städtepartnerschaftlichen Bezie-
hungen zwischen Wolfsberg und Herzogenaurach. Er hat die 
Städtepartnerschaft seit der Gründung mitbegleitet, und 
bei vielen Gelegenheiten, sei es für die Stadtjugendkapel-
le oder die Feuerwehr, hat er sich eingebracht und über die 
Maße hinaus engagiert. 

Hierfür gebührt ihm der Dank der Stadt Herzogenaurach 
und ihrer Bürgerschaft. 

                Josef Pertl
geb. 4. Februar 1927              gest. 17. Januar 2023

Die Stadt Herzogenaurach trauert um

Dr. German Hacker
Erster Bürgermeister

Stadtrat
Herzogenaurach

35. Stadtmeisterschaft im Hallenfußball

Sonntag, 29. Januar 2023, in der Sporthalle des Gymnasiums
Ausrichter: ASV Niederndorf e. V.

Spielplan
13.00 Uhr:  SC Herzogenaurach Nord – Adidas All-Stars
13.18 Uhr:  ASV Niederndorf – ASV Herzogenaurach
13.36 Uhr:  Adidas All-Stars – 1. FC Herzogenaurach
13.54 Uhr:  ASV Herzogenaurach – Hammerbacher SV
14.12 Uhr:  1. FC Herzogenaurach – SC Herzogenaurach Nord
14.30 Uhr:  Hammerbacher SV – ASV Niederndorf

Um ca. 15.00 Uhr folgt ein Einlagespiel der G-Junioren.

15.30 Uhr: 1. Halbfinale
15.48 Uhr: 2. Halbfinale

16.06 Uhr: Spiel um Platz 5 und 6
16.24 Uhr: Spiel um Platz 3 und 4

16.42 Uhr: Endspiel

Die Siegerehrung findet nach dem Endspiel um ca. 17.00 Uhr mit 
Erstem Bürgermeister Dr. German Hacker statt.

Vorlesen in der Bücherei
Der Tiger hätte gerne eine Mähne wie der Löwe. Der Löwe wie-
derum wünscht sich ein gestreiftes Fell. Ob das wirklich besser 
für sie ist? Das Buch „Ich will so sein wie du“ von Britta Sabbag 
wird am Donnerstag, 2. Februar 2023, um 16.00 Uhr für Kinder 
ab 3 Jahren vorgelesen. Kostenlos, keine Anmeldung erforderlich.

Blick hinter die Kulissen
Am Dienstag, 31. Januar 2023, ist die Besichtigung der „Kunst-
mühle Lonnerstadt“ zwar bereits ausgebucht, aber es wird für 
weitere Interessierte einen zusätzlichen Termin am Mittwoch, 
15. März 2023, ab 13.00 Uhr geben, für den bereits jetzt Anmel-
dungen erbeten werden (bei Helmut Handrich, E-Mail: helhan@
web.de oder unter Tel. 09132 / 60166). 
Zum Programmablauf: Führung durch alle Stockwerke und Be-
sichtigung von Wasserrad und historischem Steinmahlgang. Alle 
Teilnehmenden erhalten 1 kg frisch vermahlenes Vollkornmehl. 
Anschließend kann im „Mehlstübla“ eingekauft und im „Mühlen-
café“ eingekehrt werden. Kosten: 10,00 EUR.

Vortrag „So war es in Herziaura vor 100 Jahren“
Am Dienstag, 31. Januar 2023, wirft Kreisheimatpfleger Dr. Man-
fred Welker um 15.30 Uhr im Generationen.Zentrum, Erlanger Str. 
16, einen Blick zurück auf Herzogenaurach vor 100 Jahren. 
Zur Einstimmung: Mitte der 1920er Jahre lebten rund 3.700 Men-
schen in Herzogenaurach, die Inflation machte der Einwohner-
schaft das Leben nicht leicht, zahlreiche Schuhfabriken mussten 
schließen, die Arbeitslosenzahl war dadurch hoch. Viele davon 
wurden bei Notstandsmaßnahmen eingesetzt. Um der Woh-
nungsnot zu begegnen, wurde die Baugenossenschaft Eintracht 
gegründet.

Filmabend 60plus
Am Donnerstag, 2. Februar 2023, zeigt die Filmgruppe des  
HerzoSeniorenbüros im Generationen.Zentrum, Erlanger Str. 16, 
um 18.00 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr), den dänisch-schwedisch- 
deutschen Thriller „Fräulein Smillas Gespür für Schnee“ (1997, 
121 Min.). Der spannende Film wurde in Kopenhagen, in Kiruna 
und auf Grönland gedreht. Eintritt frei. 

Reparaturzentrum der HerzoHeinzelmännchen
Am Samstag, 4. Februar 2023, kümmern sich die „HerzoHeinzel-
männchen“ wieder zwischen 13.00 und 15.00 Uhr  im HerzoSe-
niorenbüro um defekte Geräte und sonstige Sachen, die Sie ger-
ne wieder benutzen möchten. Mit ihren Instandsetzungsarbeiten 
sorgen die „HerzoHeinzelmännchen“ dafür, dass reparaturfähige 
Gegenstände nicht weggeworfen werden, sondern Ihnen weiter-
hin funktionstüchtig zur Verfügung stehen – ein kleiner Beitrag 
für mehr Nachhaltigkeit. 

Wandern in Franken
Am Donnerstag, 9. Februar 2023, lautet das Wanderprogramm 
„Von Puschendorf durch das schöne Fembachtal“. Die Strecke 
vom P+R Parkplatz am Bahnhof Puschendorf durch den Wald zur 
Waldkapelle Rangau und zurück durch das Fembachtal (ca. 7,5 
km, Gehzeit ca. 2 h) hat nur leichte Steigungen. Die anschließen-
de Einkehr erfolgt im Restaurant „Pudoterran“ in Puschendorf.
Treffpunkt ist zur Bildung von Fahrgemeinschaften der Parkplatz 
am Atlantis, und der Start erfolgt dort um 10.00 Uhr.

Seniorenfasching
In diesem Jahr wird es ihn wieder geben, den Seniorenfasching am 
Faschingsdienstag, 21. Februar 2023, um 15.00 Uhr (Einlass ab 
14.00 Uhr) im Generationen.Zentrum, Erlanger Straße 16. Emmi 
Weiss und Fritz Rabenstein freuen sich sehr, wieder möglichst vie-
le Gäste nach der Corona-Pause begrüßen zu können! Der Eintritt 
ist frei, Anmeldungen sind nicht erforderlich.
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Es handelt sich um eine befristete Stelle in Vollzeit   
(39-Stunden-Woche). 
Bewerbungsschluss: Montag, 3. April 2023.

Die Stadt Herzogenaurach sucht 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Bitte bewerben Sie sich über www.mein-check-in.de/ 
herzogenaurach. 

Die vollständigen Stellenausschreibungen finden Sie im Inter-
net unter www.herzogenaurach.de (Suche: „Stellenange-
bote“). 
Für Ihre Bewerbung beachten Sie bitte auch die allgemeinen 
Hinweise, die Bestandteil der Ausschreibung sind.

Sachbearbeiter (w/m/d) für das   
Ordnungsamt und/oder das Bürgerbüro

Es handelt sich um unbefristete Stellen in Vollzeit   
(39 Wochenstunden) und/oder in Teilzeit. 
Bewerbungsschluss: Montag, 6. Februar 2023;
und

Aushilfskräfte (w/m/d)    
als kurzfristig Beschäftigte 

Praktikanten (w/m/d) 
SPS II/Anerkennungsjahr/Berufspraktikum

Es handelt sich um auf ein Jahr befristete Stellen. 
Bewerbungsschluss: Montag, 6. Februar 2023;
und einen

Die Stadt Herzogenaurach sucht für 
das Amt für Stadtmarketing und Kul-
tur zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine

Bitte bewerben Sie sich über www.mein-check-in.de/ 
herzogenaurach bis spätestens Montag, 6. Februar 2023. 

Für Ihre Bewerbung beachten Sie bitte auch die allgemeinen 
Hinweise unter www.herzogenaurach.de (Suche: „Stellenan-
gebote“), die Bestandteil der Ausschreibung sind.

Aushilfe (w/m/d) für die Tourist Info, Stadt-
marketing, Kultur 

Es handelt sich um eine unbefristete Stelle in Teilzeit (ge-
ringfügige Beschäftigung mit durchschnittlich 5 Stunden/
Woche). 

Ihr Aufgabengebiet umfasst u. a.:
 ·  Gäste- und Kundenberatung in der Tourist Info;
 · Ticket- und Souvenirverkäufe (inkl. Kassenabrechnung);
 ·  Mitwirkung bei städtischen Veranstaltungen (u. a. Einlass, 
Kasse);

 ·  Unterstützung bei allgemeinen administrativen Tätigkei-
ten im Amt für Stadtmarketing und Kultur.

Wir erwarten:
 ·  Interesse und gerne auch erste Erfahrungen in o. g. Aufga-
ben-/Themengebieten;

 ·  Dienstleistungs- und Serviceorientierung sowie ausge-
prägtes Verantwortungsbewusstsein;

 · gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse;
 ·  Verbindlichkeit bei der Übernahme von Diensten vorran-
gig donnerstags und/oder freitags (nachmittags), sams-
tags (vormittags) sowie zu Veranstaltungen an Feierta-
gen/Wochenenden.

 ·
Wir bieten:
 ·  Eine interessante und vielseitige Aushilfstätigkeit;
 · Ein engagiertes und professionelles Team;
 ·  Die Möglichkeit, wichtige Praxiserfahrungen in einem ser-
viceorientierten Umfeld in der Verwaltung zu sammeln. 

Eine Finanzexpertin oder ein Finanzexperte im (Un)ruhestand 
wird beim Hospizverein Herzogenaurach gesucht. Das vollstän-
dige Angebot auf www.herzogenaurach.de/ehrenamtsboerse. 

Engagier‘ dich
Neues aus der Ehrenamtsbörse Immer Bescheid wissen: Die Newsletter der 

Stadt Herzogenaurach

Veranstaltungen, Angebote für Jung und Alt, Möglichkei-
ten, sich ehrenamtlich zu engagieren, Informationen aus 
der Innenstadt für verschiedene Zielgruppen: Regelmäßig 
versorgen fünf verschiedene Newsletter ihre Abonnentin-
nen und Abonnenten mit Neuigkeiten. Auch darunter: der 
Business-Newsletter, der Unternehmerinnen und Unter-
nehmer über Entwicklungen in Herzogenaurach und in der 
Metropolregion informiert. 
Anmeldung auf www.herzogenaurach.de/newsletter.
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Schöffenwahl 2023: Aufforderung zur Benennung 
von Personen für die Schöffen-Vorschlagsliste

In diesem Jahr findet für die Geschäftsjahre 2024-2028 wieder 
die Wahl der Schöffen statt. Zur Zeit werden daher in allen Ge-
meinden Vorschlagslisten erarbeitet, aus denen dann durch einen 
beim jeweils zuständigen Amtsgericht gebildeten Schöffenwahl-
ausschuss eine Auswahl erfolgen wird. Schöffen sind ehrenamtli-
che Richter am Amtsgericht und bei den Strafkammern des Land-
gerichts und stehen grundsätzlich gleichberechtigt neben den 
Berufsrichtern. Das verantwortungsvolle Amt eines Schöffen 
verlangt in hohem Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und 
Reife des Urteils, aber auch geistige Beweglichkeit und – wegen 
des anstrengenden Sitzungsdienstes – körperliche Eignung. Es 
kann nur von Bürgerinnen und Bürgern mit der deutschen Staats-
angehörigkeit ausgeübt werden. Sie haben nun die Möglichkeit, 
sich selbst für das Amt des Schöffen zu bewerben oder andere 
geeignete Personen vorzuschlagen. Die entsprechenden recht-
lichen Bestimmungen finden Sie auszugsweise im Anhang die-
ser Bekanntmachung.
Weitere Informationen zum Schöffenamt finden Sie auf www.
herzogenaurach.de/schoeffen.
Dort können Sie auch Informationen und ein Bewerbungsformu-
lar herunterladen.
Sie können Ihre Vorschläge bis Freitag, 31. März 2023, schriftlich 
an uns richten oder auch persönlich abgeben: Stadt Herzogen-
aurach, Interims-Rathaus, Wiesengrund 1, 2. OG, Zimmer 2.07 
(Ordnungsamt). Wir benötigen folgende Angaben: Familienna-
me (zusätzlich ggf. Geburtsname), Vornamen, Geburtsdatum, Ge-
burtsort,  Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort), Beruf, 
Staatsangehörigkeit, ggf. Zeiten früherer Schöffentätigkeiten.
Für Rückfragen stehen wir persönlich (s. o.) oder unter Tel.  
09132 / 901-170 zur Verfügung.

Auszug aus der Schöffenbekanntmachung aus der 
gemeinsamen Bekanntmachung der Bayerischen 
Staatsministerien der Justiz und des Innern, für 
Sport und Integration vom 27. Oktober 2022 Az. E8 
- 3221 E - II - 14870/2021 und B2 - 0143 - 2 
(BayMBL. Nr. 672) 

II. Abschnitt Amt der Schöffen
2. Ehrenamt; Verpflichtung zur Übernahme
2.1  Das Amt eines Schöffen ist ein Ehrenamt. Es kann nur von 

Deutschen versehen werden (§ 31 Satz 2 GVG).
2.2  Nach der Bayerischen Verfassung sind alle Bewohner Bay-

erns zur Übernahme von Ehrenämtern verpflichtet.
3. Unfähigkeit zum Schöffenamt (§ 32 GVG)
 Unfähig zu dem Amt eines Schöffen sind:
3.1  Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Be-

kleidung öffentlicher Ämter nicht besitzen oder wegen einer 
vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs 
Monaten verurteilt sind;

3.2  Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer 
Tat schwebt, die den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öf-
fentlicher Ämter zur Folge haben kann.

4.  Nicht zum Schöffenamt zu berufende Personen (§ 33 GVG)
 Zu dem Amt eines Schöffen sollen nicht berufen werden:
4.1  Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das 25. Lebens-

jahr noch nicht vollendet haben würden;

4.2  Personen, die das 70. Lebensjahr vollendet haben oder es bis 
zum Beginn der Amtsperiode vollenden würden;

4.3  Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste 
nicht in der Gemeinde wohnen;

4.4  Personen, die aus gesundheitlichen Gründen zu dem Amt 
nicht geeignet sind;

4.5  Personen, die mangels ausreichender Beherrschung der 
deutschen Sprache für das Amt nicht geeignet sind;

4.6 Personen, die in Vermögensverfall geraten sind.
5. Weitere nicht zu berufende Personen (§ 34 GVG, § 44a DRiG)
   Zu dem Amt eines Schöffen sollen ferner nicht berufen wer-

den:
5.1 der Bundespräsident;
5.2  die Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregie-

rung;
5.3  Beamte, die jederzeit einstweilig in den Warte- oder Ruhe-

stand versetzt werden können;
5.4  Richter und Beamte der Staatsanwaltschaft, Notare und 

Rechtsanwälte;
5.5  gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Polizeivollzugsbeamte, 

Bedienstete des Strafvollzugs sowie hauptamtliche Bewäh-
rungs- und Gerichtshelfer; hierzu gehören alle Personen, die 
zu Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaften im Sinne 
von § 152 Abs. 2 Satz 1 und 3 GVG bestellt sind (Verordnung 
vom 21. Dezember 1995, GVBl 1996 Satz 4, BayRS 300-1-2-
J, zuletzt geändert durch Verordnung vom 1. Juli 2011, GVBI 
S. 296, ber. 2011, 340);

5.6  Religionsdiener und Mitglieder solcher religiösen Vereinigun-
gen, die satzungsgemäß zum gemeinsamen Leben verpflich-
tet sind;

5.7  Personen, die gemäß § 44a Abs. 1 (DRiG) nicht zum Schöffen-
amt berufen werden sollen, nämlich Personen, die gegen die 
Grundsätze der Menschlichkeit oder der Rechtsstaatlichkeit 
verstoßen haben oder wegen einer Tätigkeit als hauptamtli-
che oder inoffizielle Mitarbeiter des Staatssicherheitsdiens-
tes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik im 
Sinne des § 6 Abs. 4 des Stasi-Unterlagen-Gesetzes (StUG) 
oder als diesen Mitarbeitern nach § 6 Abs. 5 StUG gleichge-
stellte Personen für das Ehrenrichteramt nicht geeignet sind.

6. Ablehnung des Schöffenamtes (§ 35 GVG)
 Die Berufung zum Amt des Schöffen dürfen ablehnen:
6.1  Mitglieder des Bundestages, des Bundesrates, des Europäi-

schen Parlaments oder eines Landtages;
6.2 Personen, die
 a)  in zwei aufeinanderfolgenden Amtsperioden als ehrenamt-

liche Richter in der Strafrechtspflege tätig gewesen sind, 
sofern die letzte Amtsperiode zum Zeitpunkt der Aufstel-
lung der Vorschlagsliste noch andauert,

 b)  in der vorhergehenden Amtsperiode die Verpflichtung eines 
ehrenamtlichen Richters in der Strafrechtspflege an min-
destens 40 Tagen erfüllt haben oder

 c) bereits als ehrenamtliche Richter tätig sind;
6.3  Ärzte, Zahnärzte, Krankenschwestern, Kinderkranken-

schwestern, Krankenpfleger und Hebammen;
6.4  Apothekenleiter, die keinen weiteren Apotheker beschäfti-

gen;
6.5  Personen, die glaubhaft machen, dass ihnen die unmittel-

bare persönliche Fürsorge für ihre Familie die Ausübung des 
Amtes in besonderem Maße erschwert;

6.6  Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder es bis 
zum Ende der Amtsperiode vollendet haben würden;

6.7  Personen, die glaubhaft machen, dass die Ausübung des 
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Bürgerbüro: Abholung beantragter Dokumente

Personalausweise, die in der Zeit vom 29. Dezember 2022 bis 11. 
Januar 2023, und Reisepässe, die vom 15. Dezember 2022 bis 4. 
Januar 2023 beantragt worden sind, können im Bürgerbüro, Wie-
sengrund 1, persönlich oder mit schriftlicher Vollmacht abgeholt 
werden. Informationen auf www.herzogenaurach.de/paesse. Bei 
der Abholung sind die alten Dokumente (Personalausweis/Reise-
pass) zwingend vorzulegen. 
Auskünfte unter Tel. 09132 / 901-176. Eine Terminbuchung ist 
möglich über die städtische Internetseite.

Arbeitslosenberatung im Januar

Dienstag, 31. Januar 2023, ab 9.00 Uhr im Gemeindezentrum St. 
Otto, Theodor-Heuss-Str. 14. 

Pflege- und Demenzberatung

Donnerstags von 15.00 bis 18.00 Uhr im Interims-Rathaus, 
Wiesengrund 1. Nur mit Voranmeldung bei Fachberaterin 
Rosi Schmitt unter Tel. 09195 / 9986284 oder per E-Mail an 
rosi.schmitt@awo-erlangen.de.

| ANZEIGEN

FF Zweifelsheim-Höfen: Jahreshauptversammlung  

Am Samstag, 11. Februar 2023, um 20.00 Uhr im Gasthaus Schuh 
in Dondörflein.

Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Bericht des 1. Kommandanten
3. Bericht Schriftführer
4. Bericht Kassenwart
5. Entlastung des Kassenwarts
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Wahl des Schriftführers
8. Wahl der Kassenprüfer
9. Wünsche und Anträge

Alle Mitglieder und Förderer unserer Feuerwehr sind herzlich ein-
geladen.

Jahresversammlung der Jagdgenossenschaft  
Haundorf-Beutelsdorf

Einladung zur nicht-öffentlichen Versammlung der Jagdgenos-
sen am Freitag, 3. März 2023, um 18.00 Uhr im Feuerwehrhaus  
in Haundorf. 

Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung 
3. Bericht des Jagdvorstehers
4. Bericht des Schriftführers
5. Bericht des Kassiers
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung des Vorstandes 
8. Verwendung des Reinertrages der Geschäftsjahre 2022-2023
9. Neuwahlen der Vorstandschaft
10. Sonstiges 
11. Wünsche und Anträge
Jagdgenossen sind verpflichtet, Veränderungen im Grundeigen-
tum der Jagdgenossenschaft bekannt zu geben. Info z. B. per E-
Mail: Jagdgenossenschaft-Haundorf-Beutelsdorf@herzonet.de.

Amtes für sie oder einen Dritten wegen Gefährdung oder er-
heblicher Beeinträchtigung einer ausreichenden wirtschaft-
lichen Lebensgrundlage eine besondere Härte bedeutet.

Eine vorherige Terminvereinbarung über die Kontakt-Stelle für 
Arbeitslose in Erlangen unter Tel. 09131 / 206258 oder per E-Mail 
an info@kontaktstelle.de ist unbedingt erforderlich. 

Bewerbung für Bayerischen Integrationspreis 2023

Das Zusammenspiel im Orchester, der Rhythmus beim Tanz oder 
das Bolzen auf dem Fußballplatz: Gemeinsame Aktivitäten in der 
Freizeit sind meist mehr als ein Hobby und schaffen Freiräume 
zur Entfaltung und Integration. Der Bayerische Integrationspreis 
steht 2023 unter dem Motto „Integration in der Freizeit – ge-
meinsame Hobbys verbinden“. Aufgerufen zur Bewerbung sind 
Projekte und Institutionen, die sich für eine integrationsfördern-
de Freizeitgestaltung von Menschen mit Migrationsgeschichte 
in Bayern einsetzen. 
Interessierte Vereine, Institutionen, aber auch Einzelpersonen 
können sich bis Freitag, 17. Februar 2023, an der Ausschreibung 
beteiligen. Alle Informationen zur Auslobung gibt es auf www. 
integrationsbeauftragte.bayern.de/integrationspreis-2023. 
Die Jury wählt bis Ende März 2023 die Preisträger*innen aus, an-
schließend werden die Gewinner*innen informiert. Alle Bewer-
ber*innen erhalten eine Einladung zur Preisverleihung im Mai. 

Herzlichen Glückwunsch!

An dieser Stelle wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen eine 
Änderung gegenüber der Druckversion vorgenommen. Der amt-
liche Teil des Amtsblattes ist unverändert.
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Notrufe und Notdienste
Emergency services / Services d‘urgence et d‘accident

Polizei  Tel. 110
Police 
Police

Notarzt und Rettungsdienst Tel. 112
Krankentransport Tel. 112
Doctor on emergency call / Médecin d'urgence

Erreichbarkeit: Mo., Di. und Do. 18.00 bis 8.00 Uhr Folgetag; 
Mi. 13.00 bis Do. 8.00 Uhr; Fr. 13.00 bis Mo. 8.00 Uhr; vom 
Vorabend eines Feiertages 18.00 Uhr bis zum nachfolgen-
den Werktag 8.00 Uhr.

Ärztlicher Notdienst Tel. 116 117
(bundesweit gebührenfrei)
Emergency medical service / Permanence médical

Notdienste der HerzoWerke bei Störungen
Stand-by duty, HerzoWerke 
Service d'urgence, HerzoWerke

Erdgasversorgung:  Tel. 09132 / 904-53 
Trinkwasserversorgung: Tel. 09132 / 904-54 
Stromversorgung:  Tel. 09132 / 904-55 
Fernwärmeversorgung:  Tel. 09132 / 904-56 
Telekommunikationsdienste der Herzo Media: 
Störungsannahme 8.00 bis 20.00 Uhr:  Tel. 09132 / 904-57

Giftnotruf Berlin Tel. 030 / 19240
Poison emergency number, Berlin / 
Centre antipoison de Berlin

Feuerwehr Tel. 112
Fire department 
Sapeurs-pompiers
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Apothekennotdienst
Pharmacies on duty / Pharmacie de garde
Dienstbereitschaft: vgl. diensthabende Apotheke
www.lak-bayern.notdienst-portal.de

Erreichbarkeit: 24 Stunden ab genannter Uhrzeit 
Do., 26.1.: Apotheke am HerzogsPark (ab 9.00 Uhr)
  Herzogenaurach, Haydnstr. 23,
  Tel. 09132 / 7384010
Fr., 27.1.: Pharma24-Apotheke OHG (ab 8.30 Uhr)
  Erlangen, Langfeldstr. 27,
  Tel. 09131 / 34203 
Sa., 28.1.: Apotheke Weisendorf (ab 8.00 Uhr), 
  Weisendorf, Höchstädter Str. 4b,
  Tel. 09135 / 7271898
So., 29.1.: Bahnhof Apotheke (ab 8.30 Uhr)
  Erlangen, Goethestr. 44,
  Tel. 09131 / 4064466
Mo., 30.1.: Schloss-Apotheke (ab 8.30 Uhr)
  Erlangen, Hauptstr. 32, Tel. 09131 / 25304
Di., 31.1.: Apotheke am Markt (ab 9.00 Uhr)
  Herzogenaurach, Kirchenplatz 1,
  Tel. 09132 / 3434
Mi., 1.2.: Jordan-Apotheke (ab 8.30 Uhr)
  Erlangen-Büchenbach, Rudeltplatz 4,
  Tel. 09131 / 2705200
Do., 2.2.: Sternen-Apotheke (ab 9.00 Uhr)
  Herzogenaurach, Niederndorfer Hauptstr. 25,
  Tel. 09132 / 7384083
Fr., 3.2.: St. Wolfgang Apotheke (ab 9.00 Uhr)
  Puschendorf, Neustädter Str. 14,
  Tel. 09101 / 438
Sa., 4.2.: Herz-Apotheke (ab 9.00 Uhr)
  Herzogenaurach, Ohmstr. 6,
  Tel. 09132 / 7415959
So., 5.2.: Kloster-Apotheke (ab 9.00 Uhr)
  Aurachtal, Königstr. 10, Tel. 09132 / 62982
Mo., 6.2.: Lohhof Apotheke (ab 9.00 Uhr)
  Herzogenaurach, Schützengraben 62,
  Tel. 09132 / 63283
Di., 7.2.: Fleming-Apotheke (ab 8.30 Uhr)
  Erlangen, Brückenstr. 8, Tel. 09131 / 993286
Mi., 8.2.: Sonnen-Apotheke (ab 9.00 Uhr)
  Herzogenaurach, Hauptstr. 26,
  Tel. 09132 / 5019
Do., 9.2.: Linden-Apotheke OHG (ab 9.00 Uhr)
  Veitsbronn, Fürther Str. 11, Tel. 0911 / 751357

Zahnärztlicher Notdienst
Dentist on duty / Dentiste de garde
Sprechzeiten: 10.00 bis 12.00 / 18.00 bis 19.00 Uhr 
www.notdienst-zahn.de

Samstag/Sonntag, 28./29. Januar 2023:
Dr. Eva Reinhardt, Marie-Curie-Str. 1, Erlangen, 
Tel. 09131 / 5335206

Samstag/Sonntag, 4./5. Februar 2023:
Natalia Busch, Bernbacher Str. 2, Fürth, Tel. 0911 / 7540505

Hilfe – Gewalt gegen Frauen Tel. 08000116016
Help – Violence against women
Aide – Violence envers les femmes

Hospizverein Herzogenaurach e.V.
Bereitschaftstelefon: 0179 / 9292888
Bürodienst: mittwochs 10.30 bis 12.00 Uhr
info@hospizverein-herzogenaurach.de


